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V orhemerkung 

Jeder Versuch der näheren Abgrenzung des Gegenstandes einer 
wissenschatflichen Untersuchung verleitet unwillkürlich zu Rückblicken, 
zur Darstellung historischer Entwicklungen und verursacht solcherart 
meistens eine „historische" Einführung in das Thema. Das rührt vor 
allem daher, daß selbst der abstrakteste Gegenstand einer Unter
suchung immer etwas erkanntes, also erlebtes und somit ein historisches 
Datum ist, welches als solches erfaßt und beschrieben zu werden 
verlangt. Dieser Impuls wird durch die Notwendigkeit verstärkt, für 
die Beschreibung des individuell erlebten Gegenstandes generell ver
ständliche Sprachzeichen heranzuziehen, da sich die Kriterien für 
deren richtige, das heißt allgemein verständliche Anwendung - von 
Begriffsneuschöpfungen abgesehen - aus färer bisherigen Verwen
dung, also dem Verhältnis zwischen von anderen erlebten Gegen
ständen und den von diesen zu ihrer Beschreibung verwendeten sprach
lichen Ausdrücken, ergeben, was wiederum eine historische Rückschau 
erforderlich macht1• 

Gilt dies für wissenschaftliche Problemstellungen im allgemeinen, 
so scheint es für das dieser Arbeit vorgegebene Abgrenzungsproblem 
von besonderer Bedeutung zu sein, handelt es sich doch bei der Neu
tralität und in ihrem Gefolge bei der dauernden Neutralität um Er
scheinungsformen zwischenstaatlichen Verhaltens, deren konkrete 
Ausformung jeweils von den Interessen- und Machtkonstellationen 
der Akteure der verschiedenen Phasen der Entwicklung des interna
tionalen Systems bestimmt wurde, also in einem erhöhten Maße histo
risch kontingent ist. Dessen ungeachtet, soll aber versucht werden, den 
historischen Teil dieser Arbeit auf ein absolutes Minimum zu be
schränken, zumal die Geschichte der Neutralität in der wissenschaft
lichen Literatur, wiie mir scheint, ausreichend dargestellt und doku
mentiert wurde, so daß ihr neuerliches Aufrollen an dieser Stelle kaum 
mehr als ein Wiederholen bereits Bekannten zu bieten vermag2• Es 

1 Vgl. dazu allgemein R. Wohlgenannt, Was ist Wissenschaft?, Braun
schweig 1969, S.10 ff. und 20 ff. und die dort angegebenen Verweise. 

2 Zur Geschichte der Neutralität und der dauernden Neutralität Statt 
vieler: M. Horn, Die geschichtliche Entwicklung des neuzeitlichen Neutrali
tätsbegriffes, Würzburg 1937; L. Strisower, Die Geschichte des Neutralitäts
gedankens, in ÖZöR (1926), S.184; Ph. M. Jessup I F. Deak, Neutrality, Its 
History, Economics and Law: Vol. l, The Origins, New York 1935; W. Phil
lips I A. Reede, Neutrality, lt's History, Economics and Law: Val. II, The 
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wird daher nur soweit darauf eingegangen, soweit es für die Erläute
rung gegebener Problemstellungen zweck!d.ienlich erscheint. Aus diesem 
Grund entfällt auch ein Eingehen auf ephemere Fälle dauernder Neu
tralität des 19 .  J,ahrhunderts wie etwa jene der Stadt Krakau und des 
Kongo-'Staates sowie den letztlich gescheiterten Versuch der Errichtung 
einer dauernden Neutralität Albaniens3 • Schweden bleibt aus dieser Un
tersuchung ausgeklammert, weil es seiner faktischen dauernden Neu
tralität niemals eine völkerrechtliche Grundliage gegeben hat Ullld somit 
nicht als dauernd neutraler Staat im Sinne des hier verwendeten Be
griffsschemas anzusehen ist. 

Greift man als Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung ein 
Thema ,auf, welches wie das der dauernden Neutralität, in der wissen
schaftHchen Li'tevatur bereits intensiv diskutiert wurde, so fühlt man 
sich veranlaßt, darüber Rechenschaft zu legen, warum man es abermals 
behandelt. Aus meiner Sicht waren zwei Überlegungen maßgebend. 
Zum einen erschien mir der zeitliche A!bstand zur letzten Gesamtdar
stellung des Themas durch K. Strupp hinreichend groß, um den neuer
lichen Versuch einer Bestandsaufnahme zulässig erscheinen zu lassen, 
wobei es auch darauf ankam, bewußt den Bezug zwischen der älteren 
und der zeitgenössischen Litevatur wieder herzustellen. Zum anderen 
soll die dauernde Neutralität als ein eigenständiges Institut des Frie
densvölkerrechts dargestellt und dabei der 'Datbestand der Verletzung 
der Verpflichtung zur dauernden Neutralität herausgearbeitet und für 
die konkrete Anwendung aufbereitet werden. Aus diesem Grund wer
den im Kapitel VI einige Beispiele von Anwendungsfällen herausgegrif
fen, die allerdings keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erheben. So 
wurde etwa die Frage einer Mitgliedschaft eines dauernd neutralen 
Staates bei der Internationalen Energieagentur ausgeklammert. Sie soll 
einer eigenen Untersuchung vorbehalten bleiben, um auch jenen ,auß.er
rechtlichen Aspekten Rechnung tvagen zu können, deren Behandlung 
den Rahmen der vorliegenden Abhandlung überschreiten würde. 

Napoleonic Period, New York 1936 ; G. Butler I S. Maccoby, The Development 
of International Law, London u. a. 1928, S. 229 ff. ; W. Krauet, Neutralität, 
Neutralisation und Befriedigung im Völkerrecht, München 1915 ; E. Reibstein, 
Völkerrecht, eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis, Freiburg 
1957/1963 loc. mult. insbes. Vol. I S. 427 ff. ; E. Nys, Etudes de droit inter
national et de droit politique, Brüssel 1901,  S. 61 f. ; M. Morand, Les origines 
de la neutralite perpetuelle, RDI 1 (1894), S. 525. 

s Siehe dazu K. Strupp, Neutralisation, S. 158 ff. 



I. Begriffsbildung 

1. Der Begriff der Neutralität 

Im Bereich des Völkerrechtes und der Lehre der Internationalen Be
ziehungen versteht man unter Neutralität ganz allgemein einen Zu
stand der Nichtbeteiligung an einem Krieg. Soweit ersichtlich, scheint 
das Wort Neutralität in dieser Bedeutung erstmals in einem Antrag 
Züdchs an die Tagsatzung von Baden vom 26. Juni 1 536 verwendet 
worden zu sein1 . Mit diesem Antrag versuchte Zürich einen sogenann
ten eidgenössischen Abschied zu erreichen, in welchem sich die Eidge
nossenschaft auf die Einhaltung einer strikten Neutralität in den 
Kriegen zwischen Kaiser Karl V. und Franz I. von Frankreich einigt2. 
In der ersten Phase des dreißigjährigen Krieges hat Neumayr von 
Ramsla 1 620 das Wort Neutralität bereits in den Titel seiner Analyse 
der Möglichkeiten politischen Verhaltens deutscher Fürsten und Städte 
im böhmisch pfälzischen Krieg aufgenommen3 • Obgleich der lateinische 
Ursprung des Wortes Neutralität außer jedem Zweifel steht, ent
spricht seine moderne Verwendung nicht dem lateinischen Sprach
gebrauch. Die Neutralen im heutigen Sinn des Wortes wurden im 
Latein amici oder medii genannt. Daraus erklärt sich auch die Über
schrift, die Hugo Grotius für das 1 7. Kapitel des dritten Buches seines 
,De jure belli ac pacis' gewählt hat: ,De his qui in bello medii sunt'4• 

Erste Ansätze der Verwendung des Wortes ,neuter' oder ,neutrum' in 
seiner erweiterten Bedeutung lassen sich auf das 1 4. Jahrhundert zu
rückverfolgen. Zur Zeit des großen Schisma wird die Haltung der
jenigen, die sich weder Urban VI. noch Clemens VII. unterwarfen, mit 
,, . . . .  demeurent neutres" beschrie:ben5• Ohne auf weitere historische 
Wortanalysen einzugehen6 , genügt es festzustellen, daß spätestens seit 
Emer de Vattel Wort und Begriff der Neutralität zu einem festen Be-

1 E. Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität, 2. Aufl. Band 1, 
Basel 1970, S. 20. 

2 Ausführliches Zitat bei E. Brand, Die schweizerische Neutralität, Bern 
1952, s. 4 f. 

s Siehe dazu E. Reibstein, Neumayr von Ramsla als Völkerrechtsautor, 
in ZaöRV 14 (1951/52), S. 125 ff. 

4 Bynkershoek spricht zum Beispiel in den Questiones juris publici von 
,,non hostes". 1. Buch, I, c. IX. 

5 E. Nys, S. 58 und E. Reibstein, Vol. I S. 429. 
o Dazu vor allem Nys. 




